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10389 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Bundesrates 

 

Bericht 
des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten 

über den Beschluss des Nationalrates vom 8. Juli 2020 betreffend ein Abkommen zwischen 
der Republik Österreich und der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, 
Wissenschaft und Kultur (UNESCO) über die Errichtung des Internationalen Zentrums 
für die Förderung von Menschenrechten auf lokaler und regionaler Ebene unter der 
Schirmherrschaft der UNESCO (Kategorie 2) in Graz (Österreich) 

Der gegenständliche Beschluss des Nationalrates hat die Förderung des internationalen Dialogs und der 
Menschenrechte zum Ziel.  
Der vorliegende Beschluss trägt zur Maßnahme „Einbringen/Förderung des Zustandekommens von 
Initiativen (z. B. Resolutionen, Erklärungen, Schlussfolgerungen, Leitlinien, Richtlinien, Verordnungen) 
zur Stärkung der Menschenrechte, insbesondere der Rechte von Frauen und Kindern auf bilateraler Ebene 
sowie im Rahmen der Mitgliedschaft in internationalen Organisationen (Vereinte Nationen, OSZE, 
Europarat etc.) und der EU.“ für das Wirkungsziel „Sicherstellung der außen-, sicherheits-, europa- und 
wirtschaftspolitischen Interessen Österreichs in Europa und in der Welt. Weiterer Ausbau des Standortes 
Österreich als Amtssitz und Konferenzort sowie der Beziehungen zu den Internationalen Organisationen. 
Umfassende Stärkung der Rechte von Frauen und Kindern.“ der Untergliederung 12 Äußeres im 
Bundesvoranschlag des Jahres 2019 bei. 
Der gegenständliche Staatsvertrag ist gesetzändernd und gesetzesergänzend. 
Dem Nationalrat erschien bei der Genehmigung des Abschlusses des vorliegenden Staatsvertrages die 
Erlassung von besonderen Bundesgesetzen gemäß Artikel 50 Absatz 2 Ziffer 4 B-VG zur Überführung 
des Vertragsinhaltes in die innerstaatliche Rechtsordnung nicht erforderlich. 
Da durch das Abkommen keine Angelegenheiten des selbständigen Wirkungsbereichs der Länder 
geregelt werden, bedarf es keiner Zustimmung des Bundesrates gemäß Art. 50 Abs. 2 Z 2 B-VG. 
Das Abkommen ist in englischer Sprache authentisch. Dem Nationalrat werden gemäß Art. 50 Abs. 2 Z 3 
B-VG die authentische englische Sprachfassung sowie die Übersetzung ins Deutsche zur Genehmigung 
vorgelegt. 
Der Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten hat den gegenständlichen Beschluss des Nationalrates in 
seiner Sitzung am 14. Juli 2020 in Verhandlung genommen. 
Berichterstatterin im Ausschuss war Bundesrätin Mag. Marlene Zeidler-Beck, MBA. 
An der Debatte beteiligten sich die Mitglieder des Bundesrates Stefan Schennach, Marco Schreuder, 
Mag. Christian Buchmann und Ing. Eduard Köck. 
Zur Berichterstatterin für das Plenum wurde Bundesrätin Mag. Marlene Zeidler-Beck, MBA gewählt. 
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Der Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten stellt nach Beratung der Vorlage am 14. Juli 2020 mit 
Stimmenmehrheit den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu 
erheben. 

Wien, 2020 07 14 

 Mag. Marlene Zeidler-Beck, MBA Ing. Eduard Köck 
 Berichterstatterin Vorsitzender 
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